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Einwohnergemeinde Erlenbach im Simmental

Reglement
über die Benützungsgebühren für öffentliche Wiegeger äte

Die Einwohnergemeinde von Erlenbach i.S. erlässt, gestützt auf:
- Art. 15 des Bundesgesetzes vom 9. Juli 1977 über das Messwesen
- Art. 14 der Verordnung vom 25. Juni 1980 über Aufgaben und Befugnisse der

Kantone im Messwesen (Eichämter-Verordnung)
- Art. 1 und 3 Abs. 1 der Kant. Verordnung vom 16. August 2000 über das Mess- und

Gewichtswesen
- Art. 5 lit. 1 der Verordnung vom 22. Februar 1995 über Gebühren der

Kantonsverwaltung
- Art. 67 Abs. 1 der Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde Erlenbach i.S. vom 6.

November 2003

folgenden

Gebührentarif

zur Benützung öffentlicher Wiegegeräte (Brückenwaagen) in der
Einwohnergemeinde Erlenbach i.S.

Art. 1 Die Gebühr beträgt pro Wägung pauschal Fr. 20.00
(Keine Gewichtsabstufung)

Art. 2 Tarawägungen sind im vorgenannten Gebührentarif inbegriffen.

Art. 3 Die Waagscheine sind für alle Wägungen unentgeltlich auszustellen.

Art. 4 Dieser Gebührentarif ist bei öffentlichen Wiegegeräten an einer gut
sichtbaren Stelle anzuschlagen.

Art. 5 Zukünftige Tarifänderungen im Rahmen der vom Kanton festgelegten
Höchstbeträge fallen in die Kompetenz des Gemeinderates.

Art. 6 Dieses Reglement tritt am 1. Januar 2006 in Kraft.



Einwohnergemeinde Erlenbach im Simmental

Beschlossen an der Versammlung der Einwohnergemeinde Erlenbach i.S. vom
3. Dezember 2005.

Namens der Einwohnergemeinde:
Der Präsident: Die Sekretärin:

sig. Ueli v.Niederhäusern    sig. SWiedmer

U. von Niederhäusern S. Wiedmer

Bescheinigung
Die unterzeichnende Gemeindeverwalterin bescheinigt, dass das vorstehende
Reglement über die Benützungsgebühren für öffentliche Wiegegeräte der
Einwohnergemeinde Erlenbach vorschriftsgemäss 30 Tage vor der Versammlung der
Einwohnergemeinde in der Gemeindeschreiberei Erlenbach zur Einsichtnahme durch
die Stimmberechtigten öffentlich aufgelegt war.

Gegen dieses Reglement wurde keine Beschwerde eingereicht.

Erlenbach i.S., 4. Januar 2006 Die Gemeindeverwalterin:

S. Wiedmer


